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	Präsident der 
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Dezernat Personal und Recht

22.08 - Pers., Frau Gerstler

h i e r


	Eingangsstempel der Universitätsverwaltung:
	Wichtiger Hinweis:

Die Arbeitsaufnahme darf erst nach Abschluss eines Arbeitsvertrages erfolgen; eine vorherige Beschäftigung wird ausdrücklich untersagt




Betreff: 
Einstellung von Auszubildenden

Anlagen: 
Bewerbungsunterlagen d. Einzustellenden


Begründung der Auswahlentscheidung


Stellungnahme/Erklärung der Gleichstellungsbeauftragten

Bewerbungsunterlagen von       weiteren Bewerbern

Hiermit bitte ich um Abschluss eines Ausbildungsvertrages mit Frau / Herrn      

Sie / Er soll als Auszubildende/r im Ausbildungsberuf      
Fachrichtung       ab       bis      
eingestellt und bei der       .-. Kammer eingeschrieben werden.

Die Bezahlung soll aus der zugewiesenen Stelle Uni-AusbCodeNr.:      /         erfolgen.

Die Stelle wurde

 FORMCHECKBOX 

öffentlich ausgeschrieben am       

 FORMCHECKBOX 

hochschulöffentlich ausgeschrieben am       

 FORMCHECKBOX 

nicht ausgeschrieben weil       
.
Es gingen       Bewerbungen ein. Die Unterlagen aller Bewerber und Bewerberinnen sind beigefügt.

       Bewerber bzw. Bewerberinnen wurden zu Vorstellungsgesprächen eingeladen.

Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten 

 FORMCHECKBOX 

Die Gleichstellungsbeauftragte hat sich an dem Verfahren nicht beteiligt; die entsprechende Erklärung der Gleichstellungsbeauftragten ist beigefügt.

 FORMCHECKBOX 

Die Stellungnahme der Gleichstellungsbeauftragten ist beigefügt.

Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung:

 FORMCHECKBOX 

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen sind nicht eingegangen.

 FORMCHECKBOX 

Die / Der Einzustellende ist schwerbehindert.

 FORMCHECKBOX 

Eine schwerbehinderte Bewerberin / ein schwerbehinderter Bewerber konnte nicht berücksichtigt werden, weil 


     



(Stellungnahme der Vertrauensperson der Schwerbehinderten beifügen!)
Eine Einstellungsuntersuchung

 FORMCHECKBOX 

ist nach dem Jugendschutzgesetz erforderlich
 FORMCHECKBOX 

ist erforderlich, weil      









 
(vgl. RdSchr. A Nr. 10/2008 vom 28.02.2008 - Vademecum 2.1.5)
 FORMCHECKBOX 


ist nicht erforderlich

................................................................

  (Unterschrift der Leiterin / des Leiters)






